
gerichts kann auch nicht in Anwendung des Grundsatzes der
Meistbegünstigung mit der Begründung angefochten wer-
den, die Entscheidung sei in falscher Form ergangen, weil
das Berufungsgericht die grundsätzliche Bedeutung der
Rechtssache oder die Erforderlichkeit einer Entscheidung
des Revisionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung verkannt habe
und deshalb über die Berufung richtigerweise durch Urteil
hätte entscheiden müssen (BGH FamRZ 2007, 134).

3. Die Wertgrenze des § 26 Nr. 8 EGZPO gilt nicht für die
Rechtsbeschwerde gegen einen die Berufung als unzulässig
verwerfenden Beschluss. Eine Berufungsbegründung erfor-
dert die Angabe von Gründen, aus denen der Rechtsmittelführer
die Fehlerhaftigkeit der Entscheidung herleiten will, aber weder
die Nennung der verletzten Norm noch die Schlüssigkeit oder
Vertretbarkeit der erhobenen Rügen (BGH FamRZ 2007, 206).

Internationales Recht

1. Die Anwendung ausländischer Scheidungsverbote – hier:
Unscheidbarkeit der Ehe nach kanonischem Recht – ver-
stößt angesichts eines hinreichend starken Inlandsbezuges
gegen den deutschen ordre public (BGH FamRZ 2007, 109
(unter Aufgabe von BGHZ 41, 126, 147 und 424, 7, 11) m.
Anm. Henrich; FamRBint 2007, 3 [Grziwotz]).

2. Das sog. „Deutschenprivileg“ des Art. 17 Abs. 1 S. 2 EGBGB,
das die regelwidrige Anwendung deutschen Scheidungsrechts
vorsieht, wenn die Ehe auf den Antrag des deutschen oder
ehemals deutschen Ehegatten nach dem primär berufenen aus-
ländischen Recht derzeit noch nicht geschieden werden kann,
kommt nicht immer schon dann zur Anwendung, wenn die Ehe
nach dem ausländischen Recht derzeit – etwa mangels Ablaufs
der erforderlichen Trennungszeit – nicht geschiedenwerden kann
oder wenn die Scheidung daran scheitert, dass der Antragsteller

es verabsäumt hatte, das ihm zumutbare, nach dem ausländischen
Recht für den Beginn der Frist maßgebliche Trennungsverfahren
einzuleiten (BGH FamRZ 2007, 113 m. Anm. Henrich).

3. Der regelwidrige Versorgungsausgleich nach Art. 17 Abs. 3
Satz 2 EGBGB kann der Billigkeit widersprechen, wenn ein
Ehegatte inländische Anwartschaften abgeben müsste, wäh-
rend der andere bereits seiner Alterssicherung dienende Ver-
mögenswerte im Ausland besitzt, an denen der Ausgleichs-
pflichtige nicht partizipieren kann (BGH FamRZ 2007, 366).

Kostenrecht

1. Der Berufungskläger hat nach Rücknahme seiner Beru-
fung regelmäßig auch dann die Kosten einer unselbstän-
digen Anschlussberufung zu tragen, wenn diese innerhalb
der Berufungsfrist des § 517 ZPO eingelegt und nur wegen
der verspätet eingegangenen Begründung als unselbstän-
dige Anschlussberufung zu behandeln war (BGH, Beschl.
v. 7.2.2007 – XII ZB 175/06).

2. Nimmt der Revisionskläger die Revision zurück und ver-
zichtet der Revisionsbeklagte auf die Kostenerstattung, so
kommt ein Kostenerstattungsanspruch, der von dem Pro-
zessbevollmächtigten des Revisionsbeklagten und – bei Ge-
währung von PKH – von der Staatskasse geltend gemacht
werden könnte, nicht zur Entstehung. Eine spätere Kosten-
grundentscheidung ändert daran nichts. Die fehlende Kos-
tenerstattungspflicht kann bei Feststehen der tatsächlichen
Voraussetzungen im Kostenfestsetzungsverfahren geltend
gemacht werden (BGH FamRZ 2007, 123).

3. Eine Terminsgebühr fällt an, wenn der Gegner eine auf
die Erledigung des Verfahrens gerichtete Erklärung
zwecks Prüfung und Weiterleitung an seine Partei ent-
gegennimmt (BGH FamRZ 2007, 279).

Rezension

Zugewinnausgleich bei Ehescheidung
Bewertung – Berechnung – Sicherung – Verjährung
Dieter Büte
3. Aufl. 2006, 379 S., 49,80 EUR, Erich Schmidt-Verlag

Bei dem vorliegenden Werk von Dieter Büte, Vorsitzender Rich-
ter eines Familiensenats am Oberlandesgericht Celle, handelt es
sich um ein güterrechtliches Spezialwerk. In dem mittlerweile in
dritter Auflage vorliegenden Band wird der gesetzliche Güter-
stand und dessen Abwicklung im Scheidungsfall ausführlich dar-
gestellt: Von der Ermittlung des Anfangs- und Endvermögens

über die Bewertung der verschiedenen Vermögenspositionen und
die Ausgleichsforderung, ihre Verjährung und die Sicherung des
Zugewinnausgleichsanspruchs bis hin zu steuerrechtlichen Fragen
und die Darstellung der verfahrensrechtlichen Besonderheiten
von Güterrechtssachen werden alle mit dem Zugewinnausgleich
im Scheidungsfall zusammenhängenden Fragen angesprochen
und gut verständlich erläutert. Zusätzlich findet sich eine fundierte
Darlegung der Behandlung güterrechtlicher Fragestellungen mit
Auslandsbezug; die diesbezüglichen Bestimmungen des Interna-
tionalen Privatrechts und der besonderen, bei Auslandssachen sich
stellenden Probleme einschließlich der komplizierten Übergangs-
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vorschrift für Altehen nach Art. 220 Abs. 3 EGBGB werden
eingängig dargelegt. In einem eigenen Abschnitt wird das Güter-
recht nach dem Einigungsvertrag und die Abwicklung des gesetz-
lichen Güterstandes nach dem Recht der früheren DDR sach-
kundig erklärt. Schließlich geht der Autor sehr ausführlich auf das
Verhältnis des Zugewinnausgleichs zu anderen Ausgleichsmecha-
nismen, etwa Rückgewähransprüche bei Schenkung oder gesell-
schaftsrechtliche Ausgleichsansprüche ein. Neu aufgenommen
wurden eigene Abschnitte zu den Ansprüchen von Schwieger-
eltern bzw. gegen Schwiegereltern bei Scheitern der Ehe, etwa,
wenn Aufwendungen für den Ausbau eines Hauses gemacht
wurden oder ein Grundstück zugewendet worden ist. Abgerundet
wird das Werk durch einen ausführlichen Anhang, in dem sich
wichtige Empfehlungen und Richtlinien, beispielsweise zur Be-
wertung von Anwalts- oder Arztpraxen finden, sowie eine Reihe
von Schriftsatzmustern und vorformulierten Sachanträgen.
Sehr zu begrüßen ist, dass in dem Band ausführlich auf die – in
der Praxis vielfach besonders streitige – Bewertung der einzelnen
Vermögenspositionen eingegangen wird. Die verschiedenen Be-
wertungsmethoden werden sehr klar und übersichtlich erklärt. Die
Erläuterungen werden ergänzt durch eine ausführliche, alpha-

betisch geordnete Liste der verschiedenen Vermögenspositionen
(von „A“ wie Abfindungen bis „Z“ wie Zahnarztpraxis) mit einer
Darstellung, wie diese im Einzelnen zu bewerten sind und welche
Besonderheiten es gibt, die es zu beachten gilt. Die Form der
Darstellung überzeugt; der Text ist leicht lesbar und gut verständ-
lich. Zahlreiche, gut gewählte Beispielsfälle, Muster und Schritt
für Schritt entwickelte Rechenbeispiele machen die Ausführun-
gen für den Nutzer des Werkes plastisch und gut nachvollziehbar.
Die Erläuterungen sind durch eine große Zahl von Belegstellen, in
erster Linie aus der Rechtsprechung, aber auch aus der einschlä-
gigen Literatur, untermauert; viele neue Entscheidungen des BGH
und der Obergerichte der letzten Jahre, etwa zur Wirksamkeit von
Eheverträgen, sind in die Neuauflage eingearbeitet worden.
Im Ergebnis erhält der Familienrechtspraktiker mit demWerk
von Dieter Büte eine grundlegende Darstellung des gesamten
Zugewinnausgleichsverfahrens bei Ehescheidung an die
Hand, in dem er erschöpfende Antworten auf praktisch alle
damit zusammenhängenden Fragen findet.

Dr. Martin Menne, Richter am Amtsgericht,
zzt. Bundesministerium der Justiz, Berlin
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kungen bei Trennung und Scheidung
Wever: Das große Familiengericht nach dem FamFG

120

In den n�chsten Ausgaben FF 3/2007

0




